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PRls�:NTENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

A. Z.: R-386/R 
Betreff: 

Wien 1., Löwelstraße 12 
Postfach 124 1014 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht, bei Antwortschreiben das 

Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 
A.Z • ........... .. ... .. 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

ParlarYlent 

1010 Wien 

Wien, am .1.7 L.l'1?,:;t;'.� ... J98.9. .... 

�!_:���---.Fi .-.. __ · :��:��f� 
I) , , ," , 

Deh.r. .. : l�' .. L ,\,-. L.ivJ • t 

I V erle: 1'-" � ;" g(" d3u ,v.", kIf! J 
;ft �j<-

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Wehrgese�z 1978 
und das Heeresgebührengesetz 
1985 geändert werden ( Wehr
rechtsinderungsgesetz 1986). 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stellung

nahrlle zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen 
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17.3.1986 
PRÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Wien, am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

G.z,. � );i�-286/.K 
zoSchr.v. � 6.2.19b6 
GZ. : 10 041/178-1.1/8� 

An ('.as 
bundesministerium f�r Landes
ver-cei6.igung 

Eranz Josefs-Kai 7-9 
1010 \;Jien 

Wien 1., Löwelstraße 12, Postfach 124 1014 Wien 
Telefon 63 07 41,6377 31, Fernschreiber 13/5451 

betreif� Entwurf eines Bundesgeset�es. 
rni:c derü aas \:'Jehrgesetz 197 iJ und 
das heeresgeb�hrengesetz 1985 
ge�ndert werden (Wehrrechts�ncie
rungsgesetz 1906). 

Die Pr�sidentenkonfe:cenz der Lanc.wir-:.:schaftskammern Öster

reichs beehrt sich. dem bundesrninisterium f�r Landesvertei

digung bekanntzugeben, o.aß sie gegen c�en En·twurf eines 

Wehrrechtsinderungsgesetzes 1986 keine Einwendungen erhebt. 

Zum Wehrrechtsgesetz 197b wird jedoch folgender Antrag 

gestellt �  

Gerüäß 0 �7 Abs 2 und 3 des 1fJehrgese'czes 1978 (BGB1.i'lr.150) 

könn(:m �;Iehrpflichtige von der Verpflichtung zur Leistung 

eines ordentlichen oder aUßerordentlichen Prisenzdienstes 

auf hntrag dann befrei Je werd.en, '/"er"n und solange es beson

ders riicksichtsTilürG.ige '"drtschaftliche und familiire Inte

ressen erfora.ern. Diese Antragsmöglichkeit sb�ll·t nach 

der der zeitigen Gese'c:?es1age kein orden'cliches i�echtsmi ttel 

ge�)en Binberufungsbescheic1e des zust:änc1igen fiili·tärkommandos 

dar. 
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Erfahru.ngsgemäß wird d�n Gegebenhei'cen in land- un.:!. forst

wirtschaftlichell Betrieben, in denen zumeist die perscinliche 

Arbeitsleistung des Betriebsf�hrers einen unverzichtbaren 

-v'lirtschaftlichen jj'aktor dars'telltf ün r�ahmen der Antragstel

lung auf Befreiung ge;:näß § 37 Abs 2 oder 3 '�Jehrgese'tz 1978 

nicht im notwendigen �usmaß Rechnung getragen. 

Es wird daher bea�tragt. gegen Einberufungsbescheide be

treffenä. den ordentlich/en oder außerorclentlichen Präsenz-

dienst 2in ordentliches Nechtsmittel einzur�umen und in 

einer 'taxativen Aufzählung der }':'efreiungsgr�nde auch den 

befreiungstatbestan6 der notwendigen perscinlichen Arbeits

leistung im land- und forstwirtschaftlichen betrieb aus

dr�cklich zu normieren. 

Das Pr�sidium des �ationlrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Abschrif,ten in I�enntnis gese'tzt. 

Der Präsiö,ent � 0er Generalsekretär: 
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